
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 

Sehr geehrte Mitglieder, 

hiermit lädt der Vorstand der BSG Medizin Dessau e.V. gemäß § 11 der Vereinssatzung zur 
außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. 

Termin: , 24. Juli 2026, 18:00 Uhr 

Ort: Sportheim der BSG Medizin Dessau e.V. 

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit
Bericht des Vorstandes
Aktueller Stand des Vereins
Aktuelle Sportangebote

2. Bericht über bisher durchgeführte Maßnahmen
3. Niederlegung des Amtes des Schatzmeisters
4. Wahl eines neuen Schatzmeisters / einer neuen Schatzmeisterin
5. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Vereinssatzung

§ 2 Vereinszweck
§ 3 Gemeinnützigkeit
§ 10 Vereinsorgane

6. Verschiedenes

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind gemäß § 11 der Vereinssatzung bis spätestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich oder per E-Mail beim Vorstand einzureichen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand 

BSG Medizin Dessau e.V. 

BSG Medizin Dessau e.V. 

BSG Medizin Dessau e.V. 
Große Schaftrift 5 
06847 Dessau-Roßlau 

E-Mail: bsg.medizin.dessau.ev@gmail.com

26.06.2026 



Anlage zur Einladung zur außerordentlichen 
Mitgliederversammlung 
 

Vorgesehene Änderungen der Vereinssatzung 

 

Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung soll über folgende Änderungen der 
Vereinssatzung beraten und beschlossen werden. 

 

§ 2 – Vereinszweck 

Der bisherige Vereinszweck soll um die Bereiche Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ergänzt 
werden. 

Vorgeschlagene Ergänzung: 

Darüber hinaus verfolgt der Verein die Förderung der Erziehung und Bildung sowie Maßnahmen zur 
gesellschaftlichen Teilhabe im Rahmen seiner gemeinnützigen Aufgaben. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

c) die Durchführung von Bildungsangeboten, Informationsveranstaltungen und Projekten zur 
Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe. 

 

§ 3 – Gemeinnützigkeit 

Der erste Absatz des § 3 soll wie folgt ergänzt werden: 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

Der Verein verwirklicht insbesondere die Förderung des Sports sowie der Erziehung und Bildung. Im 
Rahmen dieser Zwecke führt der Verein auch Maßnahmen zur gesellschaftlichen Teilhabe durch. 

Die übrigen Regelungen des § 3 bleiben unverändert. 

 

§ 10 – Vereinsorgane 

Der bestehende § 10 soll um folgenden Absatz ergänzt werden: 

Der Vorstand kann weitere Ausschüsse bilden. Durch Beschluss ist festzulegen, welche Aufgaben 
der Ausschuss übernimmt sowie welche Rechte und Pflichten ihm übertragen werden. 

Die Ausschüsse unterstützen den Vorstand insbesondere bei der Entwicklung und Umsetzung der 
satzungsmäßigen Vereinszwecke. 

 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der Weiterentwicklung des Vereins und sollen die 

bestehenden Sportangebote um Bildungsangebote und Maßnahmen zur gesellschaftlichen Teilhabe 

ergänzen. Der Sport bleibt weiterhin der Hauptzweck des Vereins. 


